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HERZLICH WILLKOMMEN!

Bruno Aeschlimann
Präsident Zuger Treuhändervereinigung ZTV
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Programm

17.30 Uhr BEGRÜSSUNG

Bruno Aeschlimann, Präsident Zuger Treuhändervereinigung ZTV

17.35 Uhr SPONTANER INFORMATIONSAUSTAUSCH

Markus Vogel, Tax Director KPMG Zentralschweiz

Melanie Knüsel, Bücherexpertin Steuerverwaltung des Kantons Zug

18.00 Uhr TEILREVISION MEHRWERTSTEUERGESETZ

Markus Metzger, Partner Tax Team AG, Cham
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Programm

18.25 Uhr ENTWICKLUNGEN IM INTERNATIONALEN STEUERRECHT

André Bieri, Partner Ernst & Young AG, Regionalleiter Zentralschweiz

18.50 Uhr SCHLUSSWORT

Dr. Frank Lampert, Vorstandsmitglied Zuger Wirtschaftskammer

APÉRO
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DOWNLOAD DER PRÄSENTATION

www.zwk.ch/steuern 2017
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SPONTANER 

INFORMATIONSAUSTAUSCH

Markus Vogel
Tax Director KPMG Zentralschweiz

Melanie Knüsel
Bücherexpertin Steuerverwaltung des Kantons Zug
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Agenda

• Arten des Informationsaustauschs und betroffene Steuerrulings

• Zeitlicher Ablauf und Praxis Kanton Zug

• Verfahren bis zum Austausch

• Template

• Fallbeispiele
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Arten des Informationsaustauschs

1. Auf Ersuchen

• Gemäss Staatsverträgen (z.B. DBA)

• Kann auch Steuerrulings beinhalten

2. Automatisch (AIA)

• Austausch von Finanzinformationen (Banken)

3. Spontan (SAI)

• Umsetzung gem. StAhiG und StAhiV

• Basis für «Austausch von Steuerrulings»
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Betroffene Steuervorbescheide (Rulings)

a) Präferenzielle Steuerregimes

(Holdings, gemischte und Domizilgesellschaften, Lizenz- bzw. Patentbox (SV17?), 

Prinzipalgesellschaften)

b) Unilaterale Beurteilung von grenzüberschreitenden Verrechnungspreisen

c) Reduktion des steuerbaren Gewinns in Abweichung vom Gewinn der 

Jahresrechnung

d) Internationale Betriebsstätten (oder Verneinung von solchen)

e) Konzerninterne Durchlaufstrukturen
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Zeitlicher Ablauf - Praxis Kanton Zug

• Versand Informationsschreiben an Steuerpflichtige 

• Meldung von Firmen an ESTV zur Eröffnung Benutzerkontos

• Versand von Login-Daten an Steuerpflichtige
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Zeitlicher Ablauf - Verfahren bis zum Austausch (1/2)

• Steuerpflichtige:

• Ausfüllen des Templates 

• Übermittlung der Daten an die kantonale Steuerverwaltung

• Verfahren vor der kantonalen Steuerverwaltung:

• Lediglich summarische Prüfung der von den Steuerpflichtigen erfassten Angaben

• Übermittlung der Daten an die ESTV
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Zeitlicher Ablauf - Verfahren bis zum Austausch (2/2)

• Verfahren vor der ESTV:

Information

betroffene

Person

über 

Austausch 

Ablehnung 

Zustimmung  Zustimmungserklärung   Austausch   

Stellung-

nahme
Schluss-

verfügung

Allfällige 

Rechts-

mittel 

(Beschwerde)

Austausch /

Nicht-Austausch   
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Template

• Internetadresse: https://sia.estv.admin.ch

• Login-Daten werden Gesellschaft (und nicht Steuervertreter) zugestellt

• Inhalt Template:

• Angaben zum Steuerpflichtigen

• Angaben zum Steuervorbescheid

https://sia.estv.admin.ch/
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Template

• Optionale und Pflichtfelder

 Übermittlung Template nur möglich, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind

• Daten können durch Steuerpflichtige nach Übermittlung nicht mehr eigenhändig 

angepasst werden

• Einzutragende Informationen:

• Teilweise Auswahl aus Drop-Down-Liste

• Teilweise eigenhändig auszufüllende Felder 
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Fallbeispiele

• Holdinggesellschaft mit Beteiligungsertrag

• Holdinggesellschaft mit Lizenzeinnahmen

• Finanzierungsstruktur
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A) Holdinggesellschaft mit Beteiligungsertrag

Ruling in CH mit folgendem Inhalt

• Steuerneutrale Reorganisation in 2017

• Holdingstatus für CH-Holding (nur CH Dividenden)

 Spontaner Informationsaustausch mit folgenden 

Staaten: DK

Alternativen?

Dividenden

DK

CH

CHCH CH

100%

100%                        80%               20%

✓
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B) Holdinggesellschaft mit Lizenzeinnahmen

Ruling in CH mit folgendem Inhalt

• Steuerneutrale Reorganisation in 2017

• Holdingstatus für CH-Holding mit geringfügigen 

Lizenzeinnahmen

 Spontaner Informationsaustausch mit folgenden 

Staaten: UK und DK

Alternativen?

Lizenzgebühren

DK

CH

UKCH F

100%

100%                        80%               20%



✓

✓
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C) Finanzierungsstruktur

Ruling in CH mit folgendem Inhalt

• Steuerneutrale Reorganisation in 2015

• Regelung Drittvergleich für Zinssatz Darlehen (≠ RS ESTV)

 Spontaner Informationsaustausch mit folgenden Staaten: 

UK, DK, DE und F (aufgrund NP?!)

Alternativen?
Darlehenszinsen

DK

CH

UKCH F

100%

100%                        80%               20%

DE

100%

100%

F

✓

✓

✓

✓ 
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Fragen?

Vielen Dank

für Ihre

Aufmerksamkeit
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TEILREVISION 

MEHRWERTSTEUERGESETZ

Markus Metzger
Partner Tax Team AG
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Inhalt
Steuersätze ab 01.01.2018
Neue MWST-Abrechnungsformulare
Teilrevision MWSTG (01.01.2018)
Teilrevision MWSTG (01.01.2019)



Seite 22AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IM STEUERRECHT

Steuersätze ab 01.01.2018

Volksabstimmung findet am 24.09.2017 statt!
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Neue MWST-Abrechnungsformulare 
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Teilrevision MWSTG (01.01.2018)

Art. 3 Bst h MWSTG

eng verbundene Personen: 
die Inhaber und Inhaberinnen von 
massgebenden Beteiligungen an 
einem Unternehmen oder ihnen nahe 
stehende Personen; eine 
massgebende Beteiligung liegt vor, 
wenn die Schwellenwerte gemäss 
Artikel 69 des Bundesgesetzes vom 
14. Dezember 1990 über die direkte 
Bundessteuer (DBG) überschritten 
werden oder wenn eine entsprechende 
Beteiligung an einer 
Personengesellschaft vorliegt.

Art. 3 Bst h revMWSTG

eng verbundene Personen:

1. die Inhaber und Inhaberinnen von mindestens 

20 Prozent des Stamm- oder Grundkapitals 

eines Unternehmens oder von einer 

entsprechenden Beteiligung an einer 

Personengesellschaft oder ihnen nahestehende 

Personen,

2. Stiftungen und Vereine, zu denen eine 

besonders enge wirtschaftliche, vertragliche 

oder personelle Beziehung besteht; nicht 

als eng verbundene Personen gelten 

Vorsorgeeinrichtungen
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Teilrevision MWSTG (01.01.2018)

Art. 10 Abs. 2 lit. a MWSTG

2 Von der Steuerpflicht nach Absatz 1 
ist befreit, wer:

a. im Inland innerhalb eines Jahres 
weniger als 100 000 Franken Umsatz 
aus steuerbaren Leistungen erzielt, 
sofern er oder sie nicht auf die 
Befreiung von der Steuerpflicht 
verzichtet; der Umsatz bemisst sich 
nach den vereinbarten Entgelten ohne 
die Steuer;

Art. 10 Abs. 2 lit. a revMWSTG

Von der Steuerpflicht ist befreit, wer:

a. innerhalb eines Jahres im In- und Ausland 

weniger als 100 000 Franken Umsatz aus Leistungen 

erzielt, die nicht nach Artikel 21 Absatz 2 von der 

Steuer ausgenommen sind; 
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Teilrevision MWSTG (01.01.2018)

Art. 12 Abs. 3 MWSTG

Ein Steuersubjekt eines Gemeinwesens 
ist von der Steuerpflicht befreit, solange

nicht mehr als 25 000 Franken Umsatz 
pro Jahr aus steuerbaren Leistungen an 
Nichtgemeinwesen stammen. Stammen 
mehr als 25 000 Franken des Umsatzes 
aus steuerbaren Leistungen an 
Nichtgemeinwesen, so bleibt es solange 
von der Steuerpflicht befreit, als sein 
Umsatz aus steuerbaren Leistungen an  
Nichtgemeinwesen und an andere 
Gemeinwesen 100 000 Franken im Jahr 
nicht übersteigt. Der Umsatz bemisst sich 
nach den vereinbarten Entgelten ohne die 
Steuer.

Art. 12 Abs. 3 revMWSTG

Ein Steuersubjekt eines Gemeinwesens ist von der 

Steuerpflicht befreit, solange weniger als 100 000 

Franken Umsatz pro Jahr aus steuerbaren Leistungen an 

Nichtgemeinwesen stammen. Der Umsatz bemisst sich 

nach den vereinbarten Entgelten ohne die Steuer.
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Teilrevision MWSTG (01.01.2018)

Art. 14 Abs. 1 MWSTG

1 Die Steuerpflicht beginnt mit der 
Aufnahme der unternehmerischen 
Tätigkeit.

Art. 14 Abs. 1 revMWSTG

1 Die Steuerpflicht beginnt:

a. für Unternehmen mit Sitz, Wohnsitz oder 

Betriebsstätte im Inland: mit der Aufnahme der 

unternehmerischen Tätigkeit;

b. für alle anderen Unternehmen: mit dem erstmaligen 

Erbringen einer Leistung im Inland.
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Teilrevision MWSTG (01.01.2018)

Art. 14 Abs. 2 MWSTG

2 Die Steuerpflicht endet:

a. mit der Beendigung der 
unternehmerischen Tätigkeit;

b. bei Vermögensliquidation: mit dem 
Abschluss des  Liquidationsverfahrens.

Art. 14 Abs. 2 revMWSTG

2 Die Steuerpflicht endet:

a. für ein Unternehmen mit Sitz, Wohnsitz oder 

Betriebsstätte im Inland:

1. mit der Beendigung der unternehmerischen 

Tätigkeit,

2. bei Vermögensliquidation: mit Abschluss des 

Liquidationsverfahrens;

b. für alle anderen Unternehmen: am Schluss des 

Kalenderjahres, in dem letztmals eine Leistung im 

Inland erbracht wird.
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Teilrevision MWSTG (01.01.2018)

Art. 21 Abs. 2 Ziffer 28 MWSTG

Von der MWST ausgenommen:

Leistungen innerhalb des gleichen 
Gemeinwesens.

Art. 21 Abs. 2 Ziffer 28 revMWSTG

Von der MWST ausgenommen:

a. zwischen den Organisationseinheiten des gleichen 

Gemeinwesens,

b. zwischen privat- oder öffentlich-rechtlichen 

Gesellschaften, an denen ausschliesslich Gemeinwesen 

beteiligt sind, und den an der Gesellschaft beteiligten 

Gemeinwesen und deren Organisationseinheiten,

c. zwischen Anstalten oder Stiftungen, die ausschliesslich 

von Gemeinwesen gegründet wurden, und den an der 

Gründung beteiligten Gemeinwesen und deren 

Organisationseinheiten;

28bis das Zurverfügungstellen von Personal durch 

Gemeinwesen an andere Gemeinwesen.
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Teilrevision MWSTG (01.01.2018)

Art. 21 Abs. 6 revMWSTG

Organisationseinheiten eines Gemeinwesens nach 

Absatz 2 Ziffer 28 sind dessen Dienststellen, dessen 

privat und öffentlich-rechtliche Gesellschaften, sofern 

weder andere Gemeinwesen noch Nichtgemeinwesen 

daran beteiligt sind, sowie dessen Anstalten und 

Stiftungen, sofern das Gemeinwesen sie ohne 

Beteiligung anderer Gemeinwesen oder 

Nichtgemeinwesen gegründet hat.
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Teilrevision MWSTG (01.01.2018)

Art. 25 Abs. 2 MWSTG

Der reduzierte Steuersatz von 2,5 
Prozent findet Anwendung:

9. Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und 
andere Druckerzeugnisse ohne 
Reklamecharakter der vom Bundesrat 
zu bestimmenden Arten

Art. 25 Abs. 2 revMWSTG

Der reduzierte Steuersatz von 2,5 Prozent findet 

Anwendung:

9. Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und andere 

Druckerzeugnisse ohne Reklamecharakter der vom 

Bundesrat zu bestimmenden Arten

abis. auf elektronische Zeitungen, Zeitschriften und 

Bücher ohne Reklamecharakter der vom Bundesrat zu 

bestimmenden Arten
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Teilrevision MWSTG (01.01.2018)

Art. 22 Abs. 1 revMWSTG
Die steuerpflichtige Person kann unter Vorbehalt von Absatz 2 jede von der Steuer 
ausgenommene Leistung durch offenen Ausweis der Steuer oder durch Deklaration in der 
Abrechnung versteuern (Option).

Art. 22 Abs. 2 Bst. b revMWSTG
Die Option ist ausgeschlossen für Leistungen nach Artikel 21 Absatz 2 Ziffern 20 und 21, wenn 
der Gegenstand vom Empfänger oder von der Empfängerin ausschliesslich für Wohnzwecke 
genutzt wird.
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Teilrevision MWSTG (01.01.2018)

Art. 24a revMWSTG

Abs. 1: Hat die steuerpflichtige Person Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 
für den Wiederverkauf erworben, so kann sie für die Berechnung der Steuer den Ankaufspreis 
vom Verkaufspreis abziehen, sofern sie auf dem Ankaufspreis keine Vorsteuern abgezogen hat 
(Margenbesteuerung). Ist der Ankaufspreis höher als der Verkaufspreis, so kann der Verlust 
verrechnet werden, indem die Differenz vom steuerbaren Umsatz abgezogen wird.

Abs. 2: Werden Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten durch den 
Wiederverkäufer oder die Wiederverkäuferin eingeführt, so kann die entrichtete Einfuhrsteuer zum 
Ankaufspreis hinzugerechnet werden.

Abs. 3: Als Wiederverkäufer oder Wiederverkäuferin gilt, wer auf eigene Rechnung oder aufgrund 
eines Einkaufs- oder Verkaufskommissionsvertrages auf fremde Rechnung handelt.
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Teilrevision MWSTG (01.01.2018)

Art. 28a revMWSTG

Abs. 1: Die steuerpflichtige Person kann eine fiktive Vorsteuer abziehen, wenn:

a. sie im Rahmen ihrer zum Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tätigkeit einen 
gebrauchten individualisierbaren beweglichen Gegenstand bezieht;

b. der Gegenstand für die Lieferung an einen Abnehmer oder eine Abnehmerin bestimmt ist; und

c. ihr beim Bezug des Gegenstands keine Mehrwertsteuer offen überwälzt wird.

Abs. 2: Die fiktive Vorsteuer wird auf dem von der steuerpflichtigen Person bezahlten Betrag berechnet. 
Der von ihr bezahlte Betrag versteht sich inklusive Steuer zu dem im Zeitpunkt des Bezugs anwendbaren 
Steuersatz.

Abs. 3: Für Gegenstände, die der Margenbesteuerung nach Artikel 24a unterliegen, können keine 
fiktiven Vorsteuern abgezogen werden.
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Teilrevision MWSTG (01.01.2019)

Art. 7 revMWSTG

3 Bei der Lieferung eines Gegenstands vom Ausland ins Inland gilt der Ort der Lieferung als im 
Inland gelegen, sofern der Leistungserbringer oder die Leistungserbringerin:
a. ……….. 

b. mit Gegenständen, die nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a aufgrund des geringfügigen 
Steuerbetrags von der Einfuhrsteuer befreit sind, Lieferungen nach Absatz 1 Buchstabe b erbringt 
und daraus mindestens einen Umsatz von 100 000 Franken pro Jahr erzielt.
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Teilrevision MWSTG (01.01.2019)
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ENTWICKLUNGEN IM INTERNATIONALEN 

STEUERRECHT

André Bieri
Partner Ernst & Young AG, Regionalleiter Zentralschweiz
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Ein Überblick
Ausgewählte Themen

4. September 2017, Zuger Wirtschaftskammer

Deutsche 

Lizenzschranke

MLI

Steuerreform 

in den USA

Anti hybrid rules

Deutscher 

Wahlkampf

DBA Schweiz-

Deutschland

Steuerliche 

Kontrollsysteme

EU-

Datenschutz-

Grund-

verordnung

Belgischer 

Innovations-

abzug

Transparenz-

initiativen

TP Brasilien

BEPS

Lizenzschranke

Verrechnungs-

steuer

Lizenzschranke



Page 39

Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 
Rechteüberlassungen (Lizenzschranke, § 4j EStG)

Überblick

► (Quotale) Einschränkung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von 

Lizenzzahlungen 

► Voraussetzungen (kumulativ zu erfüllen):

► Zahlung zwischen nahe stehenden Personen.

► Erfassung der Zahlung beim Empfänger im Rahmen einer steuerlichen 

Präferenzregelung. 

► Präferenzregelung verstößt gegen den Nexus-Ansatz.

► Effektive Ertragssteuerbelastung beim Empfänger < 25%.

► Keine Hinzurechnungsbesteuerung in Bezug auf die 

Lizenzaufwendungen.

► Anwendung auf Aufwendungen, die nach dem 31.12.2017 entstehen.

4. September 2017, Zuger Wirtschaftskammer
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Lizenzschranke
Anwendungsbereich

Deutschland Ausland, 

z.B. 

Schweiz

Nahe stehende Person 

i.S.d. § 1 Abs. 2 AStG

Präferenzregime: 

Steuerbelastung für 

Lizenzeinnahmen < 25%

Lizenznehmer Lizenzgeber

4. September 2017, Zuger Wirtschaftskammer
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Lizenzschranke
Anwendung auf Kettenüberlassungen

Hochsteuerland, 

z.B. Frankreich

Staat mit 

Präferenzregime, 

z.B. Schweiz

…
Deutschland

► Lizenzschranke strahlt auf alle Stufen aus, auf denen in Deutschland ansässige Schuldner und 

weitere Gläubiger nahe stehende Personen sind. 

► Abzugsbeschränkung richtet sich nach niedrigster Steuerbelastung in der Kette 

(§ 4j Abs. 2 Satz 1 Hs. 2 EStG).

* Einander nahestehende Personen i.S.d. § 1 Abs. 2 AStG

* **

4. September 2017, Zuger Wirtschaftskammer
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Lizenzschranke
Funktionsweise

Beschränkung Betriebsausgabenabzug

► Betriebsausgabenabzug entfällt in dem Verhältnis, in dem die effektive Steuerbelastung 

beim ausländischen Lizenzgeber die 25%-Schwelle unterschreitet.

► 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑎𝑏𝑧𝑖𝑒ℎ𝑏𝑎𝑟𝑒𝑟 𝑇𝑒𝑖𝑙 =
25% − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑟𝑐ℎ 𝐸𝑟𝑡𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛 𝑖𝑛 %

25%

Kein Betriebsausgabenabzug bei Nullsteuerbelastung!

► Treaty Override, sofern DBA identische Behandlung von Lizenzzahlungen an 

inländische und ausländische Lizenzgeber vorsieht.

4. September 2017, Zuger Wirtschaftskammer
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Ein Überblick
Ausgewählte Themen

4. September 2017, Zuger Wirtschaftskammer

Deutsche 

Lizenzschranke

MLI

Steuerreform 

in den USA

Anti hybrid rules

Deutscher 

Wahlkampf

DBA Schweiz-

Deutschland

Steuerliche 

Kontrollsysteme

EU-

Datenschutz-

Grund-

verordnung

Belgischer 

Innovations-

abzug

Transparenz-

initiativen

TP Brasilien

BEPS

Lizenzschranke

Verrechnungs-

steuer
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Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur 
Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (MLI)

1

2
3

4

Hybride Gestaltungen

Betriebsstätten

Verhinderung
Abkommensmissbrauch

Streitbeilegungs-
mechanismen

Das MLI sorgt für eine effizientere 

Einführung der DBA-bezogenen BEPS-

Massnahmen

Das MLI wird neben den bisherigen DBAs 

zur Anwendung kommen. Es passt deren

Anwendung an, damit die BEPS-

Voraussetzungen erfüllt werden

4. September 2017, Zuger Wirtschaftskammer
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MLI
Auswirkungen auf die Schweiz

4. September 2017, Zuger Wirtschaftskammer

Einführung der Mindeststandards

Keine grossen praktischen Auswirkungen erwartet mit Bezug auf die 

Einführung des “Principal Purpose Test (PPT)“
(Die Schweiz analysiert bereits heute den Zweck einer Vereinbarung/Transaktion von Fall zu Fall; das 

heisst, Substanzerfordernisse, Geschäftszweck und der Voraussetzung des wirtschaftlich Berechtigten 

müssen erfüllt sein)

14 Betroffene DBAs: Argentinien, Österreich, Chile, Tschechische Republik, Island, 

Indien, Italien, Liechtenstein, Littauen, Luxemburg, Polen, Portugal, Südafrika, Türkei

Keine Quellensteuer auf Zins*- und Lizenzzahlungen (unilaterale 
Ausnahme)

*Ausnahmen: Quellensteuern auf Obligations- und Bankzinsen (Art. 4 Abs. 1 VStG)
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Ein Überblick

4. September 2017, Zuger Wirtschaftskammer

Deutsche 

Lizenzschranke

MLI

Steuerreform 

in den USA

Anti hybrid rules

Deutscher 

Wahlkampf

DBA Schweiz-

Deutschland

Steuerliche 

Kontrollsysteme

EU-

Datenschutz-

Grund-

verordnung

Belgischer 

Innovations-

abzug

Transparenz-

initiativen

TP Brasilien

BEPS

Lizenzschranke

Verrechnungs-

steuer
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Steuerliche Kontrollsysteme

4. September 2017, Zuger Wirtschaftskammer
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Steuerliche Kontrollsysteme
Internationale Entwicklung

4. September 2017, Zuger Wirtschaftskammer
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Steuerliche Kontrollsysteme
Internationale Entwicklung am Beispiel Deutschland

4. September 2017, Zuger Wirtschaftskammer

► Zivilrechtliche Verantwortung: (…) Seiner Organisationspflicht genügt ein 

Vorstandsmitglied bei entsprechender Gefährdungslage nur dann, wenn er eine auf 

Schadensprävention und Risikokontrolle angelegte Compliance-Organisation einrichtet. 

(…)

► Steuerstrafrecht: Haftung des Steuerhinterziehers, Bussgelder, Geldstrafen, Verurteilung 

wegen Steuerhinterziehung (mit öffentlicher Verhandlung), u.a.

► Risiko für die Person, welche die Steuererklärung unterzeichnet!
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Steuerliche Kontrollsysteme
Empfehlungen

► Informieren: Laufende Entwicklungen (international), rechtliche Voraussetzungen

► Ist-Soll-Analyse

► Re-design und Verbesserung: Anpassen Richtlinien, 

Prozessdokumentation, etc.

► Risiken und Kontrollen dokumentieren

► Prüfung der Anpassungen und Regelbetrieb (mit regelmässigen 

Anpassungen)
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Ein Überblick
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Änderungen im Verrechnungssteuergesetz
Zur Erinnerung

Praxis bisher

► Bundesgerichtsurteil 2011  30-Tages-Frist bei Verrechnungssteuerdeklarationen ist 

Verwirkungsfrist

► Nach Fristablauf kein Anrecht auf Rückerstattung von Verzugszinsen

Praxis neu

► Nach Änderung des Verrechnungssteuergesetzes  30-Tages-Frist bei 

Verrechnungssteuerdeklarationen ist Ordnungsfrist

► Verwirkung der Frist kann mit einer Ordnungsbusse bis zu CHF 5‘000 sanktioniert werden

► Verzugszinsen neu rückforderungsberechtigt  gilt auch rückwirkend für nicht verjährte Fälle 

nach dem 1. Januar 2011 (Frist: Antrag innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten der neuen 

Bestimmung einzureichen)
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Fragen
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SCHLUSSWORT

Dr. Frank Lampert
Vorstandsmitglied Zuger Wirtschaftskammer



Seite 55AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IM STEUERRECHT

APÉRO


